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Vorwort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
 
„Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit an- 
deren unmittelbar mündlich oder schriftlich an den Bürgerbeauf-
tragten zu wenden.“ Dieser Satz aus dem Thüringer Bürgerbeauf-
tragtengesetz (§ 2) lehnt sich an Artikel 14 der Thüringer Verfas-
sung an und bildet den zentralen Anker für meine Arbeit als Bürger-
beauftragter des Freistaats Thüringen. 

 

 

Der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, die Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger gegenüber den Trägern der öffentlichen Verwaltung im 
Lande zu wahren und sie im Umgang mit der Verwaltung zu beraten 
und zu unterstützen. 

 

 
In einer Gesellschaft, in der der Alltag von einer Vielzahl und Vielfalt 
von „Kontakten“ mit öffentlicher Verwaltung und Behörden geprägt 
ist, gehört es zu den Erfahrungen der Menschen, dass sie be-
hördliches Handeln nicht immer verstehen oder mit Entscheidungen 
konfrontiert werden, die ihrem Gerechtigkeitsempfinden widerspre-
chen. 

 

 

Keineswegs sind diese Erfahrungen automatisch gleichbedeutend mit 
Pflichtverletzungen von Behörden oder Verwaltungen. 
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Umso wichtiger ist es, dass – unabhängig von den Möglichkeiten ei-
ner rechtlichen Überprüfung von Verwaltungshandeln durch Wider-
spruch oder Klage – der Bürgerbeauftragte in einzelnen konkreten 
Anliegen die Betroffenen berät und unterstützt. 

 

 

Dieses Recht steht jedem offen. Der Service ist kostenfrei. 

 

 

Mit den hier vorliegenden Gesetzestexten können sich Bürgeri n- nen 
und Bürger rasch einen Überblick zum Tätigkeitsbereich des Bürger-
beauftragten und des sachlich mit seiner Arbeit verknüp f- ten Petiti-
onsausschusses verschaffen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Dr. Kurt Herzberg 
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Verfassung des Freistaats Thüringen 
Vom 25. Oktober 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 14 
 

 

Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich oder mündlich mit Bitten oder Beschwerden an die zustän-
digen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Es besteht An-
spruch auf begründeten Bescheid in angemessener Frist. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 65 
 

 

(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss, dem die Entschei-
dung über die an den Landtag gerichteten Eingaben obliegt. Der 
Landtag kann die Entscheidung des Petitionsausschusses aufheben. 

 

(2) Artikel 64 Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie Artikel 67 Abs. 3 gelten ent-
sprechend. 

 

(3) Das Nähere regelt das Gesetz. 
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Thüringer Gesetz über den Bürgerbeauftragten (Thü-
ringer Bürgerbeauftragtengesetz - ThürBüBG -) vom 

15. Mai 2007 

 
 

§ 1 
Aufgaben, Verhältnis zum Petitionsausschuss 

 
(1) Der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, die Rechte der Bürger ge-
genüber den Trägern der öffentlichen Verwaltung im Lande zu wahren 
und die Bürger im Umgang mit der Verwaltung zu beraten und zu un-
terstützen. Er befasst sich mit den von den Bürgern an ihn herange-
tragenen Wünschen, Anliegen und Vorschlägen (Bürgeranliegen). Im 
Rahmen dieser Aufgabe hat er insbesondere auf die Beseitigung be-
kannt gewordener Mängel hinzuwirken. Darüber hinaus obliegt ihm 
die Bearbeitung aller ihm zugeleiteten Auskunftsbegehren und Infor-
mationsersuchen. Er wirkt auf eine einvernehmliche Erledigung der 
Bürgeranliegen und die zweckmäßige Erledigung sonstiger Vorgänge 
hin. Der Bürgerbeauftragte kann auch von sich aus tätig werden. 

 

(2) Die Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 1 erstreckt sich auf 

1. Bürgeranliegen nach Absatz 1 Satz 2, die keine Petitionen im 
Sinne des § 1 Thüringer Petitionsgesetz (ThürPetG) sind, 

2.  sonstige Vorgänge außerhalb eines Petitionsverfahrens, soweit 
Anhaltspunkte für eine nicht ordnungsgemäße oder unzweckmä-
ßige Behandlung von Bürgerangelegenheiten durch Stellen beste-
hen, die der parlamentarischen Kontrolle des Landtags unterlie-
gen und 

3. Auskunftsbegehren und Informationsersuchen nach Absatz 1 
Satz 4. 

 

(3) Dem Bürgerbeauftragten zugeleitete Angelegenheiten, die Petiti-
onen im Sinne des § 1 ThürPetG darstellen, leitet der Bürgerbeauf-
tragte an die zuständige Stelle oder den Landtag weiter, soweit er 
nicht nach Absatz 1 Satz 4 zuständig ist. 

 

(4) Der Bürgerbeauftragte unterstützt den Petitionsausschuss des 
Landtags bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und befasst sich mit 
Prüfaufträgen, die ihm nach § 8 Abs. 2 ThürPetG erteilt werden. Der 
Bürgerbeauftragte unterrichtet den Petitionsausschuss monatlich 
schriftlich über seine Arbeit. 

 



9 
 

(5) Der Bürgerbeauftragte nimmt an den Sitzungen des Petitionsaus-
schusses teil. Er kann an den Sitzungen des Thüringer Landtags und 
seiner Ausschüsse teilnehmen. Für die Teilnahme an Ausschusssit-
zungen gilt § 112 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Thüringer Land-
tags entsprechend. 

 
§ 2 

Eingaberecht 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit ande-
ren unmittelbar schriftlich oder mündlich an den Bürgerbeauftragten 
zu wenden. 

 
(2) § 3 ThürPetG gilt entsprechend. 

 
§ 3 

Grenzen des Befassungsrechts 
 

(1) Der Bürgerbeauftragte sieht von einer sachlichen Prüfung ab, 
wenn: 

1. sie einen Eingriff in ein schwebendes gerichtliches Verfahren oder 
die Nachprüfung einer gerichtlichen Entscheidung bedeuten 
würde, 

2. es sich um ein rechtskräftig abgeschlossenes gerichtliches Ver-
fahren handelt und eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder 
eine Abänderung der gerichtlichen Entscheidung bezweckt wird, 

3. es sich um eine Angelegenheit handelt, die Gegenstand eines 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist, oder 

4. das vorgetragene Anliegen bereits Gegenstand eines Petitions-
verfahrens nach Artikel 14 der Verfassung des Freistaats Thürin-
gen ist oder war. 

 
(2) Der Bürgerbeauftragte kann von einer sachlichen Prüfung eines 
Bürgeranliegens absehen, wenn dieses: 
1. nicht mit dem Namen oder der vollständigen Anschrift versehen 

oder unleserlich ist, 
2. ein konkretes Begehren oder einen konkreten Sinnzusammen-

hang nicht enthält, 
3. nach Form oder Inhalt eine Straftat darstellt oder 
4. gegenüber einem bereits behandelten Anliegen kein neues Sach-

vorbringen enthält. 
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(3) Sieht der Bürgerbeauftragte von einer sachlichen Prüfung eines 
Bürgeranliegens ab, so teilt er dies dem Bürger unter Angabe von 
Gründen mit. 

 
§ 4 

Rechte des Bürgerbeauftragten 
 

(1) Der Bürgerbeauftragte kann zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
Ortstermine und Bürgersprechstunden durchführen. 

 

(2) Der Bürgerbeauftragte kann die Landesregierung und die Behör-
den des Landes sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, soweit sie der Aufsicht des Landes unterste-
hen, um: 
1. mündliche oder schriftliche Auskünfte, 
2. Einsicht in Akten und Unterlagen sowie 
3. Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen 

ersuchen, soweit dies zur Bearbeitung eines Bürgeranliegens 
notwendig ist. Die gleichen Befugnisse bestehen gegenüber Pri-
vaten, soweit sie öffentliche Aufgaben unter maßgeblichem Ein-
fluss des Landes wahrnehmen. Den Ersuchen des Bürgerbeauf-
tragten ist unverzüglich nachzukommen. Über die Ausübung der 
Rechte nach Satz 1 ist die oberste Landesbehörde vorher zu un-
terrichten. Die Wahrnehmung seiner Rechte nach Satz 1 unter-
liegt den für den Petitionsausschuss geltenden Schranken. 

 
§ 5 

Berichtspflicht 

 

Der Bürgerbeauftragte erstattet dem Landtag bis zum 31. März eines 
jeden Jahres einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit im vo-
rausgegangenen Jahr. 

 
§ 6 

Verschwiegenheitspflicht 

 
(1) Der Bürgerbeauftragte ist auch nach Beendigung seines Amtsver-
hältnisses verpflichtet, über die ihm bekannt gewordenen Angelegen-
heiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen 
im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
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(2) Der Bürgerbeauftragte darf, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, 
über Angelegenheiten, die der Verschwiegenheit unterliegen, ohne 
Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen  

oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung erteilt der Präsident 
des Landtags nach Anhörung des betroffenen Bürgers und des für die 
Angelegenheit zuständigen Mitglieds der Landesregierung. 

 
(3) Unberührt bleiben die gesetzlichen Pflichten, Straftaten anzuzei-
gen und bei Gefährdung der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung für deren Erhalt einzutreten. 

 
§ 7 

Wahl und Amtszeit 
 

(1) Der Landtag wählt den Bürgerbeauftragten in geheimer Wahl mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder. Vorschlagsberechtigt sind die Fraktio-
nen des Thüringer Landtags. Eine Aussprache findet nicht statt. Wähl-
bar ist, wer in den Thüringer Landtag gewählt werden kann. 

 
(2) Die Amtszeit des Bürgerbeauftragten beträgt sechs Jahre. Die ein-
malige Wiederwahl ist zulässig. 

 
§ 8 

Abberufung und Entlassung 
 

(1) Der Landtag kann auf Antrag einer Fraktion oder eines Drittels der 
Mitglieder des Landtags den Bürgerbeauftragten mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder abberufen. Die Abstimmung über den 
Antrag auf Abberufung hat frühestens zwei Wochen und spätestens 
vier Wochen nach Eingang des Antrags beim Präsidenten des Land-
tags zu erfolgen. Eine Aussprache findet nicht statt. 

 
(2) Der Bürgerbeauftragte kann jederzeit seine Entlassung verlangen. 
Der Präsident des Landtags spricht die Entlassung aus. 

 
§ 9 

Dienstsitz und Organisation 
 

(1) Der Bürgerbeauftragte hat seinen Dienstsitz beim Landtag. Er un-
tersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Landtags. 
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(2) Dem Bürgerbeauftragten ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben 
notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 

 

(3) Auf Vorschlag des Bürgerbeauftragten bestellt der Präsident des 
Landtags einen Vertreter im Amt. Ferner ernennt der Präsident des 
Landtags im Einvernehmen mit dem Bürgerbeauftragten die Beam-
ten, stellt die Angestellten ein und entlässt sie. Versetzungen, Abord-
nungen und Umsetzungen nimmt der Präsident des Landtags im Ein-
vernehmen mit dem Bürgerbeauftragten vor. Die Mitarbeiter unterste-
hen der Dienstaufsicht des Bürgerbeauftragten. 

 

(4) Der Haushalt des Bürgerbeauftragten wird beim Haushalt des 
Landtags veranschlagt. 

 
§ 10 

Amtsverhältnis 
 

(1) Der Bürgerbeauftragte steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in 
einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Land. Er erhält Be-
züge entsprechend einem Thüringer Beamten der Besoldungsgruppe 
B 3. Im Übrigen finden die in Thüringen geltenden beamtenrechtlichen 
Bestimmungen entsprechende Anwendung. 

 

(2) Steht dem Bürgerbeauftragten aufgrund einer früheren Verwen-
dung im öffentlichen Dienst, eines früheren Amtsverhältnisses oder 
eines früheren Mandats in einer gesetzgebenden Körperschaft ein 
Anspruch auf Ruhegehalt oder ruhegehaltähnliche Bezüge zu, so ver-
mindern sich die ihm nach diesem Gesetz zustehenden Bezüge um 
den Betrag des Ruhegehalts oder der ruhegehaltähnlichen Bezüge. 

 

(3) Der Bürgerbeauftragte hat bei Ausscheiden aus seinem Amtsver-
hältnis Anspruch auf Ruhegehalt für seine Amtszeit in entsprechender 
Anwendung der für die Beamten des Landes geltenden Bestimmun-
gen. Der Anspruch auf Ruhegehalt ruht bis zum Ende des Monats, in 
dem er das 65. Lebensjahr vollendet hat. 

 

(4) § 71 des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes gilt mit der 
Maßgabe, dass neben anderen Versorgungsbezügen das Ruhege-
halt aus dem Amtsverhältnis als Bürgerbeauftragter nur bis zum  
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Erreichen einer Höchstgrenze zu zahlen ist. Höchstgrenze ist das Ru-
hegehalt, das sich aus dem Amtsverhältnis als Bürgerbeauftragter er-
geben würde, wenn zusätzlich zu dieser Amtszeit die ruhegehaltfähi-
gen Zeiten zu Grunde gelegt werden, die bei der Bemessung der an-
deren Versorgungsbezüge berücksichtigt wurden. Andere Versor-
gungsbezüge sind Ruhegehälter aus einem Beamtenverhältnis, ei-
nem anderen Amtsverhältnis oder aufgrund eines früheren Mandats 
in einer gesetzgebenden Körperschaft. 

 
(5) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde 
über die Bestellung durch den Präsidenten des Landtags. Der Präsi-
dent des Landtags verpflichtet den Bürgerbeauftragten vor dem Land-
tag, sein Amt gerecht und unparteiisch zu führen, das Grundgesetz 
und die Verfassung des Freistaats Thüringen sowie die Gesetze zu 
wahren und zu verteidigen. 

 
(6) Das Amtsverhältnis endet: 

1. mit dem Ablauf der Amtszeit, 
2. durch Tod, 
3. durch Abberufung (§ 8 Abs. 1), 
4. mit der Entlassung auf Verlangen (§ 8 Abs. 2) oder 
5. im Falle einer länger als sechs Monate dauernden Verhinderung 

mit der Bestellung eines Nachfolgers (§ 11 Abs. 2). 
 

(7) Der Bürgerbeauftragte darf nicht einer Regierung oder einer ge-
setzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes oder ei-
nem entsprechenden Organ der Europäischen Union oder einer kom-
munalen Vertretungskörperschaft angehören. Er darf neben seinem 
Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf 
ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichts- oder dem Ver-
waltungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. 

 

§ 11 
Verhinderung 

 
(1) Ist der Bürgerbeauftragte vorübergehend verhindert sein Amt aus-
zuüben, so nimmt für die Dauer der Verhinderung sein Vertreter nach 
§ 9 Abs. 3 Satz 1 die Geschäfte wahr. Dasselbe gilt für die Zeit nach 
dem Ende des Amtsverhältnisses nach § 10 Abs. 6 bis zur Wahl eines 
neuen Bürgerbeauftragten. 
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(2) Dauert die Verhinderung des Bürgerbeauftragten länger als sechs 
Monate, so kann der Landtag einen neuen Bürgerbeauftragten wäh-
len. 
 

§ 12 
Gleichstellungsbestimmung 

 
Status- und Funktionsbezeichnung in diesem Gesetz gelten jeweils in 
männlicher und weiblicher Form. 

 
§ 13 

Übergangsbestimmung 
 

Für vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus dem Amtsverhältnis 
ausgeschiedene Bürgerbeauftragte gilt § 10 Abs. 3 bis 5 des Thürin-
ger Bürgerbeauftragtengesetzes vom 25. Mai 2000 (GVBl. S. 98). 

 
§ 14 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt das Thüringer 
Bürgerbeauftragtengesetz vom 25. Mai 2000 (GVBl. S. 98) außer 
Kraft. 

 
 

Erfurt, den 15. Mai 2007 
Die Präsidentin des Landtags 
Prof. Dr. Ing.-habil. Schipanski 
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Thüringer Gesetz über das Petitionswesen (ThürPetG) vom 
15. Mai 2007 (GVBl. S. 57), geändert durch das Zweite Gesetz 
zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen 
vom 14. Juli 2021 (GVBl. S. 371), in Kraft getreten am 27. Au-

gust 2021. 

 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 
§ 1 

Bildung des Petitionsausschusses 
 

(1) Unbeschadet der Bildung der Ausschüsse nach § 70 der Ge-
schäftsordnung des Thüringer Landtags bildet der Landtag in seiner 
ersten Sitzung einen Petitionsausschuss. 

 

(2) Die Größe des Petitionsausschusses ist so zu wählen, dass alle 
Fraktionen mindestens mit einer beziehungsweise einem Abgeordne-
ten vertreten sind und sich die Stärkeverhältnisse der Fraktionen im 
Landtag auch im Petitionsausschuss widerspiegeln. Für die Gesamt-
größe des Petitionsausschusses und die Sitzverteilung zwischen den 
Fraktionen gilt § 9 Abs. 2 und 3 der Geschäftsordnung des Thüringer 
Landtags. 

 

(3) Die Präsidentin beziehungsweise der Präsident beruft den Petiti-
onsausschuss spätestens vier Wochen nach seiner Bildung zu seiner 
ersten Sitzung ein. In dieser Sitzung werden die beziehungsweise der 
Vorsitzende und die beziehungsweise der stellvertretende Vorsit-
zende gewählt. Die Wahl der beziehungsweise des Vorsitzenden und 
der beziehungsweise des stellvertretenden Vorsitzenden erfolgt vor-
läufig bis zur Bildung der Ausschüsse nach § 70 der Geschäftsord-
nung des Thüringer Landtags und der Benennung der Vorsitzenden 
nach § 71 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags. Vor-
schlagsberechtigt für diese Vorsitzende beziehungsweise diesen Vor-
sitzenden ist die stärkste Fraktion, für diese stellvertretende Vorsit-
zende beziehungsweise diesen stellvertretenden Vorsitzenden die 
zweitstärkste Fraktion. 

 

(4) Die Fraktionen benennen der Präsidentin beziehungsweise dem 
Präsidenten spätestens 14 Tage nach der Bildung des Petitionsaus-
schusses die Ausschussmitglieder und eine entsprechende Anzahl 
Stellvertreterinnen beziehungsweise Stellvertreter. 
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(5) In der ersten Sitzung soll auch mit der inhaltlichen Sacharbeit be-
gonnen werden. In der Sache eilbedürftige Petitionen sind vorrangig 
zu bearbeiten. 

 
§ 2 

Begriff 
 

(1) Petitionen sind Bitten oder Beschwerden, die in eigener Sache, für 
andere oder im allgemeinen Interesse vorgetragen werden. 

 

(2) Bitten sind Forderungen und Vorschläge für ein Handeln oder Un-
terlassen von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrich-
tungen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Hierzu gehören auch 
Vorschläge zur Gesetzgebung. 

 

(3) Beschwerden sind Beanstandungen, die sich gegen ein Handeln 
oder Unterlassen von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen 
Einrichtungen wenden, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen 

 
§ 3 

Petitionsberechtigung 
 

(1) Das verfassungsmäßige Recht, sich mit Petitionen an die zuständi-
gen Stellen oder den Landtag zu wenden, steht jedermann einzeln oder 
gemeinsam mit anderen zu. Petitionen können im Interesse von Dritten 
vorgetragen werden, soweit der Wille des betreffenden Dritten dem nicht 
offensichtlich entgegensteht. 

(2) Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes können jederzeit Petitionen un-
mittelbar an den Landtag richten. 

(3) Juristische Personen des Privatrechts sind petitionsberechtigt. 

(4) Juristischen Personen des öffentlichen Rechts steht das Petitions-
recht insoweit zu, als die Petition einen Gegenstand ihres sachlichen Zu-
ständigkeitsbereichs betrifft. 

(5) Petitionen von Straf- und Untersuchungsgefangenen sowie von sons-
tigen Personen in einem Verwahrungsverhältnis sind ohne Kontrolle 
durch die Anstalt oder verwahrende Einrichtung und verschlossen un-
verzüglich dem Landtag zuzuleiten. Das gilt auch für den mit der Petition 
zusammenhängenden Schriftverkehr mit dem Landtag. 
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(6) Gemeinsame Petitionen der in Absatz 5 genannten Personen können 
nur dann untersagt werden, wenn das gemeinschaftliche Vorbereiten 
und Verfassen der Petition die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder 
verwahrenden Einrichtung gefährden oder dem Vollzugs oder Verwah-
rungszweck zuwiderlaufen würde 

§ 4 
Form der Petition 

 
(1) Petitionen können schriftlich, dazu zählt insbesondere auch die Ein-
reichung in Form der E-Mail, wenn ihr der vollständige tatsächliche 
Name des Petenten und seine vollständige aktuelle Postanschrift beige-
fügt sind, und in Brailleschrift, sowie mündlich, insbesondere auch in Ge-
bärdensprache, einschließlich lautsprachbegleitender Gebärden, einge-
reicht werden. Schriftlich eingereichte Petitionen müssen vom Petenten 
unterzeichnet sein. Bei elektronisch eingereichten Petitionen ist die 
Schriftform gewahrt, wenn 
 
1. er Urheber und dessen Postanschrift ersichtlich sind oder 
2. er seine Identität und Postanschrift nach § 18 Abs. 1 des Personal-

ausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346) in der jeweils 
geltenden Fassung nachgewiesen hat und 

3. das im Internet bereitgestellte Formular verwendet wird. 
 
(2) Werden Petitionen von rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Ver-
tretern eingereicht, kann die Bekanntgabe eines Ergebnisses des Petiti-
onsverfahrens vom Nachweis der Vertretungsbefugnis abhängig ge-
macht werden, wenn Zweifel daran bestehen. 
 

§ 5 
Unzulässige Petitionen 

 
Von einer sachlichen Prüfung der Petition kann abgesehen werden, 
wenn: 
 
1. sie - mit Ausnahme der E-Mail - nicht unterzeichnet oder nicht mit-

tels des vom Landtag im Internet bereitgestellten Formulars einge-
reicht wird, 

2. sie nicht mit dem Namen oder der vollständigen Anschrift des Pe-
tenten versehen oder unleserlich ist, 

3. sie ein konkretes Anliegen oder einen erkennbaren Sinnzusammen-
hang nicht enthält, 

4. sie einen beleidigenden, nötigenden oder unsachlichen Inhalt hat, 
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5. sie sich gegen einen Dritten richtet und das geltend gemachte all-
gemeine Interesse das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Dritten 
nicht überwiegt, 

6. sie nach Inhalt und Form eine strafbare Handlung darstellt, 
7.  sie gegenüber einer bereits beschiedenen Petition kein neues Vor-

bringen enthält, 
8. lediglich die Erteilung einer Auskunft begehrt wird. 
 

§ 6 
Petitionen, die gerichtliche Verfahren betreffen 

 
(1) Des Weiteren wird von einer sachlichen Prüfung der Petition abge-
sehen, wenn ihre Behandlung einen Eingriff in ein schwebendes ge-
richtliches Verfahren oder die Nachprüfung einer richterlichen Entschei-
dung bedeuten würde. 
 
(2) Das Recht des Petitionsausschusses, sich mit dem Verhalten der 
Landesregierung, einer Behörde des Landes und von Körperschaften, 
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie der Auf-
sicht des Landes unterstehen, als Beteiligter in einem schwebenden 
Verfahren oder nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens zu 
befassen, bleibt unberührt. 
 
(3) Petitionen, die ein rechtskräftig abgeschlossenes Gerichtsverfahren 
betreffen, werden sachlich nur behandelt, soweit 
 
1. Gegenstand des Rechtsstreits eine Ermessensentscheidung der 

Verwaltung war, 
2. Gründe für ein Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens oder 

die Wiederaufnahme des gerichtlichen Verfahrens geltend gemacht  
werden oder 

3. vom Land oder einem sonstigen Träger öffentlicher Verwaltung ver-
langt wird, auf die Vollstreckung eines zu seinen Gunsten ergange-
nen Urteils zu verzichten. 

 
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für Private, soweit sie öffentliche Aufga-
ben unter maßgeblichem Einfluss des Landes wahrnehmen, entspre-
chend. 
 

§ 7 
Benachteiligungsverbot 

 
(1) Niemand darf wegen der Tatsache, dass er sich mit einer Petition 
an die zuständigen Stellen oder den Landtag gewandt hat, benachteiligt 
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werden. 
 
(2) Von der Absicht der in § 6 Abs. 2 und 4 genannten Stellen, eine 
Strafanzeige oder einen Strafantrag wegen des Inhalts einer Petition zu 
stellen, ist der Petitionsausschuss vorab zu unterrichten. 
 

§ 8 
Zuständigkeit des Petitionsausschusses, Verhältnis zum Bürgerbeauf-

tragten 
 

(1) An den Landtag gerichtete Petitionen obliegen der Entscheidung 
des Petitionsausschusses. Der Landtag kann diese Entscheidung nach 
§ 100 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags aufheben. 
 
(2) Der Bürgerbeauftragte unterstützt den Petitionsausschuss bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben. Der Petitionsausschuss kann dem 
Bürgerbeauftragten Prüfaufträge erteilen. 
 

§ 9 
Weiterleitung und Überweisung 

 
(1) Petitionen, für deren Behandlung der Landtag nicht zuständig ist, 
leitet der Petitionsausschuss an die zuständige Stelle weiter. 
 
(2) Petitionen, die sich auf in der Beratung befindliche Vorlagen bezie-
hen, überweist der Petitionsausschuss grundsätzlich dem federführen-
den Ausschuss als Material. 
 

§ 10 
Rechte des Petitionsausschusses 

 
(1) Zur Vorbereitung von Beschlüssen über Petitionen haben die Lan-
desregierung und die Behörden des Landes dem Petitionsausschuss 
oder einzelnen von ihm durch Beschluss beauftragten Mitgliedern auf 
Verlangen Auskunft zu erteilen, Akten zur Einsicht vorzulegen und je-
derzeit Zutritt zu ihren Einrichtungen zu gestatten. Dem Verlangen des 
Petitionsausschusses ist unverzüglich nachzukommen. Die Pflicht zur 
Vorlage umfasst auch Unterlagen mit personenbezogenen Daten der 
Person, die die Petition eingereicht hat, soweit dies zur sachlichen Be-
wertung und Bescheidung einer Petition erforderlich ist. Sind in Akten 
mit solchen Daten weitere personenbezogene Daten des Petenten oder 
Dritter so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit einem un-
verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch 



20 
 

dieser Daten an den Petitionsausschuss zulässig, soweit nicht offen-
sichtlich überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
sonen dem entgegenstehen. Über die Ausübung der Rechte nach 
Satz 1 ist die oberste Landesbehörde vorher zu unterrichten. Auf Ver-
langen des Petitionsausschusses hat die Behörde durch einen Vertreter 
vor dem Ausschuss auch mündlich Auskunft über den Gegenstand der 
Petition zu geben. 
 
(2) Für die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts gilt Absatz 1 entsprechend, soweit sie der Aufsicht des Landes 
unterstehen. Absatz 1 gilt entsprechend für Private, soweit sie öffentli-
che Aufgaben unter maßgeblichem Einfluss des Landes wahrnehmen. 
 
(3) Zur Klärung der Sach- und Rechtslage wird von der Landesregie-
rung eine Stellungnahme innerhalb einer Frist von sechs Wochen an-
gefordert. In Ausnahmefällen kann diese Frist auf begründeten Antrag 
der Landesregierung um drei Wochen verlängert werden. 
 
(4) Soweit Zutritt, Auskunft und Aktenvorlage verweigert werden, vertritt 
die zuständige oberste Landesbehörde die Entscheidung vor dem Peti-
tionsausschuss. 
 
(5) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden des Landes sind dem Peti-
tionsausschuss zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. 
 
(6) Die Mitglieder des Petitionsausschusses sowie die Mitglieder mitbe-
ratender Ausschüsse können jederzeit in die dem Petitionsausschuss 
überlassenen Akten Einsicht nehmen. Mitarbeiter der Fraktionen kön-
nen Einsicht nehmen, soweit dies aus Gründen der parlamentarischen 
Arbeit erforderlich ist. Sie sind förmlich zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. Die Einsicht wird in der Regel in den Räumen des Landtags 
gewährt, sie kann mit Auflagen verbunden werden. 
 
(7) Der Petitionsausschuss kann die Ausübung des Zutrittsrechts im 
Einzelfall auf einen Unterausschuss übertragen, der aus mindestens 
drei seiner Mitglieder besteht. Der Unterausschuss erstattet dem Petiti-
onsausschuss einen Bericht über das Ergebnis seiner Feststellungen; 
§ 77 Abs. 3 Satz 1 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags gilt 
entsprechend. 
 
(8) Abgeordnete können auf ihr Verlangen zu einer Petition im Petiti-
onsausschuss gehört werden. 
 
 



21 
 

§ 11 
Übermittlung personenbezogener Daten 

 
Der Petitionsausschuss kann zur Ausübung seiner Befugnisse perso-
nenbezogene Daten an die Landesregierung und die betroffenen Stel-
len übermitteln, wenn das Einverständnis des Petenten vorausgesetzt 
werden kann und keine offensichtlich überwiegenden schutzwürdigen 
Interessen der Personen, deren Daten übermittelt werden, entgegen-
stehen. 
 

§ 12 
Zeugnisverweigerungsrecht 

 
(1) Die Mitglieder des Petitionsausschusses können über Personen, die 
ihnen als Mitglied des Petitionsausschusses oder denen sie als Mitglied 
des Petitionsausschusses Tatsachen anvertraut haben, sowie über 
diese Tatsachen selbst das Zeugnis verweigern. 
 
(2) Personen, deren Mitarbeit die Mitglieder des Petitionsausschusses 
in dieser Eigenschaft in Anspruch nehmen, haben ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht nach Absatz 1. Über die Ausübung des Rechts entschei-
den grundsätzlich die Mitglieder des Petitionsausschusses. 
 
(3) Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, dürfen Schriftstü-
cke, andere Datenträger und Dateien weder beschlagnahmt noch ge-
nutzt werden. 
 

§ 13 
Unterausschüsse, Strafvollzugskommission 

 
(1) Der Petitionsausschuss bestellt als ständigen Unterausschuss die 
Strafvollzugskommission. Der Strafvollzugskommission können auch 
Abgeordnete angehören, die nicht Mitglied des Petitionsausschusses 
sind. Die Strafvollzugskommission gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
(2) Die Strafvollzugskommission wird tätig, wenn der Petitionsaus-
schuss ihr Petitionen überweist, die ihren Aufgabenbereich betreffen  
oder wenn die Landesregierung mit entsprechenden Angelegenheiten 
an sie herantritt. Die Strafvollzugskommission kann sich, auch ohne 
dass die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, mit Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereichs befassen. 
 
(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Strafvollzugskommission 
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unmittelbar vor Ort unterrichten. Die Strafvollzugskommission oder ein-
zelne von ihr durch Beschluss beauftragte Mitglieder können Untersu-
chungs- und Strafvollzugsanstalten, geschlossene Heil- und Pflegean-
stalten sowie alle anderen der Verwahrung von Menschen dienenden 
Einrichtungen des Landes ohne vorherige Anmeldung besuchen. Dabei 
muss Gelegenheit sein, mit jedem darin verwahrten Menschen ohne 
Gegenwart anderer sprechen und alle Räumlichkeiten besichtigen zu 
können. 
 
(4) Das Recht zur Einsetzung anderer Unterausschüsse nach § 76 Abs. 
4 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags bleibt unberührt. 
 

§ 14 
Behandlung von Massen- und Sammelpetitionen 

 
(1) Massenpetitionen sind Petitionen, bei denen sich mindestens 50 Pe-
tenten mit einem identischen Anliegen an den Landtag wenden, ohne 
dass eine bestimmte Person oder Personengemeinschaft als Initiator 
der Petitionen in Erscheinung tritt. Sie werden als eine Petition geführt. 
Die Unterzeichner werden zahlenmäßig erfasst. Die Einzelbenachrich-
tigung kann auf Beschluss des Ausschusses durch Pressemitteilungen 
oder durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
(2) Sammelpetitionen sind Petitionen, bei denen sich mindestens 50 
Petenten mit einem identischen Anliegen an den Landtag wenden und 
eine Person oder Personengemeinschaft als Initiator der Petitionen in 
Erscheinung tritt. Über die Behandlung einer Sammelpetition werden 
die als Urheber der Petition in Erscheinung tretenden Personen unter-
richtet. Bei Unterschriftenlisten, die für sich eine Petition darstellen, wird 
die Einzelbenachrichtigung durch die Unterrichtung des ersten Unter-
zeichners ersetzt, soweit keine Vertrauensperson benannt ist. 
 

§ 14 a 
Veröffentlichung von Petitionen 

 
(1) Petitionen zur Veröffentlichung sind Bitten oder Beschwerden von 
allgemeinem Interesse an den Landtag. Sie können auf Antrag des Pe-
tenten auf der Internetseite des Landtags veröffentlicht werden. Mit der 
Veröffentlichung erhalten weitere Petitionsberechtigte über das Internet 
die Gelegenheit zur Mitzeichnung und Diskussion der Petition. 
 
(2) Voraussetzung für eine Petition zur Veröffentlichung ist, dass die 
Bitte oder Beschwerde inhaltlich ein Anliegen von allgemeinem Inte-
resse zum Gegenstand hat und das Anliegen und dessen Darstellung 
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für eine sachliche öffentliche Diskussion geeignet sind. Die Behandlung 
des Anliegens muss in die Zuständigkeit des Petitionsausschusses fal-
len. Anliegen und Begründung müssen möglichst knapp und klar dar-
gestellt sein; der hierfür verfügbare Umfang ist technisch vorgegeben. 
Anliegen oder Teile eines Anliegens dürfen sich nicht erkennbar auf 
Personen beziehen. Der Petent hat bei Einreichung seiner Petition 
kenntlich zu machen, dass er deren Behandlung als Petition zur Veröf-
fentlichung wünscht. 
 
(3) Vor Annahme einer Petition zur Veröffentlichung und deren Veröf-
fentlichung prüft der Ausschussdienst, ob die Voraussetzungen für eine 
Petition zur Veröffentlichung erfüllt sind. Die Entscheidung über die An-
nahme einer Petition als Petition zur Veröffentlichung und über deren 
Veröffentlichung trifft der Petitionsausschuss. Spricht sich die Mehrheit 
der Mitglieder des Petitionsausschusses gegen die Veröffentlichung 
aus, erfolgt die weitere Behandlung entsprechend den allgemeinen Ver-
fahrensgrundsätzen für Petitionen. 
 
(4) Eine Petition zur Veröffentlichung einschließlich ihrer Begründung 
wird nicht zugelassen, wenn sie 
1. die Anforderungen des Absatzes 2 sowie des § 5 nicht erfüllt, 
2. geschützte Informationen enthält, 
3. in Persönlichkeitsrechte von Personen beispielsweise durch Na-

mensnennung eingreift, 
4. kommerzielle Produkte oder Verfahren bewirbt oder anderweitige 

Werbung enthält oder 
5. Links auf andere Web-Seiten enthält. 
 
(5) Von einer Veröffentlichung soll abgesehen werden, insbesondere 
wenn 
1. der Ausschuss bereits in der laufenden Wahlperiode in einer im We-

sentlichen sachgleichen Angelegenheit eine Entscheidung getrof-
fen hat und keine entscheidungserheblichen neuen Gesichtspunkte 
vorgetragen werden, 

2. sich bereits eine sachgleiche Petition in der parlamentarischen Prü-
fung befindet oder 

3. die Petition geeignet erscheint, den sozialen Frieden, die internati-
onalen Beziehungen oder den interkulturellen Dialog zu belasten. 

 
(6) Bei einer Veröffentlichung werden zusammen mit der Petition Name 
und Wohnort des Petenten sowie im Fall der Mitzeichnung Name und 
Wohnort der Mitzeichnenden oder - auf Wunsch der Mitzeichnenden - 
ein standardisiertes Pseudonym veröffentlicht. Wird die Möglichkeit des 
Pseudonyms gewählt, sind Name und Anschrift des Mitzeichnenden bei 
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der Landtagsverwaltung zu hinterlegen. 
 
(7) Die Mitzeichnungsfrist, in der weitere Petitionsberechtigte die Peti-
tion zur Veröffentlichung mitzeichnen können, beträgt sechs Wochen. 
Während dieser Mitzeichnungsphase kann die Petition auf der Internet-
seite des Landtags diskutiert werden. Diskussionsbeiträge werden vor 
Veröffentlichung moderiert. Ein Jahr nach Betrieb erfolgt eine Evalua-
tion der Diskussionsplattform. 
 
(8) Nach Abschluss der Mitzeichnungsfrist wird die Petition zur Veröf-
fentlichung für weitere Mitzeichnungen geschlossen. Danach erfolgt die 
Behandlung entsprechend den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen für 
Petitionen. 
 
(9) Die Öffentlichkeit wird im Internet über das Ergebnis des Petitions-
verfahrens unterrichtet. 
 
(10) Das Veröffentlichungsverfahren, insbesondere dessen elektroni-
sche Verfahrensteile, sind mindestens einmal innerhalb einer Wahlpe-
riode auf technische Aktualität und Nutzerfreundlichkeit hin zu evaluie-
ren. Hierbei sind vor allem die Anforderungen der Barrierefreiheit auf 
dem geltenden Stand von Wissenschaft und Technik umzusetzen. Dem 
Ausschuss ist über das Ergebnis der Evaluierung ein schriftlicher Be-
richt vorzulegen, über den dieser berät und daraus folgend die notwen-
digen Beschlüsse fasst. Die mit der Umsetzung der Beschlüsse be-
fasste Landtagsverwaltung hat innerhalb von sechs Monaten nach der 
Beschlussfassung dem Ausschuss über den Stand der Umsetzung zu 
berichten. 
 

§ 15 
Verfahren des Petitionsausschusses 

 
(1) Die Sitzungen des Petitionsausschusses sind nicht öffentlich. Auf 
Antrag eines Drittels seiner Mitglieder oder einer Fraktion können fol-
gende Beratungsgegenstände im Rahmen einer öffentlichen Anhörung 
behandelt werden: 
 
1. Jahresbericht des Petitionsausschusses 
2. Monatsbericht des Thüringer Bürgerbeauftragten, 
3. Jahresbericht des Thüringer Bürgerbeauftragten. 
 
Zwischen der Einladung und der Sitzung des Petitionsausschusses sol-
len mindestens fünf Werktage liegen; der Einladung ist die Tagesord-
nung beizufügen. Die Mitglieder des Petitionsausschusses erhalten in 
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jeder Sitzung eine Übersicht über neu eingegangene Petitionen. 
 
(2) Der Petitionsausschuss kann andere Ausschüsse um Mitberatung 
ersuchen. In den Fällen des Satzes 1 kann der mitberatende Ausschuss 
die Teilnahme des Bürgerbeauftragten beschließen. Die mitberatenden 
Ausschüsse geben in diesen Fällen an den Petitionsausschuss unver-
züglich jeweils eine Information über Verlauf und Ergebnis ihrer Bera-
tungen. 
 
(3) Der Petitionsausschuss kann einzelne oder mehrere Ausschussmit-
glieder beauftragen, sich mit einzelnen Petitionen weiter zu befassen; 
die beauftragten Ausschussmitglieder sind dabei an die Weisungen des 
Petitionsausschusses gebunden. 
 

§ 16 
Anhörung 

 
(1) Der Petitionsausschuss kann im Rahmen seiner Zuständigkeit die 
Beteiligten sowie Zeugen und Sachverständige anhören. Hat eine Peti-
tion zur Veröffentlichung das Quorum von mindestens 1 500 Mitzeich-
nern erreicht, so soll die Vertrauensperson der Petenten öffentlich an-
gehört werden. Die zuständigen Fachausschüsse sollen hinzugezogen 
werden. Der Petitionsausschuss kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
beschließen, dass von einer Anhörung abgesehen wird. Das Quorum 
kann durch Mitzeichnung nach § 14a sowie durch Einreichung hand-
schriftlich unterzeichneter Sammellisten erfüllt werden. Für die Mit-
zeichnung auf Sammellisten sind die auf der Internetseite des Landtags 
zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden. Die Sammellisten 
müssen die vollständigen Namen, die Adressen und die Unterschriften 
der Mitzeichnenden enthalten. Sie müssen spätestens fünf Werktage 
nach Ende der Mitzeichnungsfristen im Landtag eingegangen sein. Die 
handschriftlichen Mitzeichnungen werden nur durch Angabe der Anzahl 
im Internet veröffentlicht. Bei Dopplungen von digitalen und analogen 
Mitzeichnungen wird nur die analoge Unterschrift gezählt. 
 
(2) Ein Rechtsanspruch des Petenten auf Anhörung besteht nicht. 
 
(3) Zeugen und Sachverständige, die vom Petitionsausschuss geladen 
worden sind, werden entsprechend dem Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetz entschädigt, Petenten können nach diesem Gesetz 
entschädigt werden. Die Verwaltung des Landtags setzt die Entschädi-
gung fest. 
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§ 17 
Beschlüsse des Petitionsausschusses 

 
Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Petitionen lauten in der 
Regel, 
 
1. die Petitionen der Landesregierung mit der Bitte zu überweisen, 

a) der Bitte oder Beschwerde zu folgen, 
b) den Einzelfall unter Beachtung der Auffassung des Petitions-

ausschusses erneut zu prüfen, 
c) die Petition bei der Einbringung von Gesetzen, dem Abschluss 

von Staatsverträgen, der Stimmabgabe im Bundesrat, dem Er-
lass von Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften zu 
berücksichtigen, 

2. die Petition für erledigt zu erklären, da 
a) dem vorgebrachten Anliegen entsprochen werden konnte, 
b) sich das vorgebrachte Anliegen in sonstiger Weise erledigt hat, 

3. festzustellen, dass dem vorgebrachten Anliegen teilweise entspro-
chen werden konnte, 

4. die Petition an die zuständige Stelle weiterzuleiten, 
5. die Petition einem anderen Ausschuss zu überweisen, 
6. die Petition den Fraktionen des Landtags zur Kenntnis zu geben, 
7. von einer sachlichen Prüfung der Petition abzusehen, 
8. dem Petenten anheim zu geben, zunächst von den zulässigen 

Rechtsbehelfen Gebrauch zu machen, 
9. festzustellen, dass dem in der Petition vorgebrachten Anliegen nicht 

abgeholfen werden kann. 
 

§ 18 
Bericht der Landesregierung 

 
(1) Die Landesregierung gibt dem Petitionsausschuss innerhalb von 
acht Wochen einen schriftlichen Bericht über die Ausführung der Be-
schlüsse nach § 17 Nr. 1. In dringenden Fällen kann diese Frist zur Ver-
meidung von Nachteilen für den Petenten verkürzt werden. Kann die 
Landesregierung die Frist aus besonderen Gründen nicht einhalten, gibt 
sie einen Zwischenbericht, in dem auch die Gründe für die nicht fristge-
rechte Beantwortung aufgeführt sind. 
 
(2) Sofern die Landesregierung einem Beschluss nach § 17 Nr. 1 
Buchst. a und b nicht nachkommt, kann der Petitionsausschuss mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder verlangen, dass über die Entscheidung der 
Landesregierung eine Beratung in einer Sitzung des Landtags stattfin-
det. 
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§ 19 

Verschwiegenheitspflicht 
 

Abgeordnete, Mitarbeiter von Abgeordneten und Fraktionen sowie Per-
sonen, die in amtlicher Tätigkeit Petitionen bearbeiten, haben über Tat-
sachen, die ihnen bei der Behandlung einer Petition bekannt geworden 
sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Das gilt auch für die Zeit nach der 
Beendigung der damit zusammenhängenden Tätigkeit. Für Private gilt 
das entsprechend, soweit sie öffentliche Aufgaben unter maßgeblichem 
Einfluss des Landes erfüllen. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen, unterliegen nicht der Verschwiegenheitspflicht. 
 
 

§ 20 
Mitteilung und Aufhebung der Beschlüsse des Petitionsausschusses 

 
(1) Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu Petitionen werden in 
der Regel nach jeder Sitzung in eine Sammelübersicht aufgenommen, 
die an alle Abgeordneten verteilt wird. 
 
(2) Jede beziehungsweise jeder Abgeordnete kann innerhalb von sie-
ben Werktagen nach Bereitstellung oder Verteilung der Sammelüber-
sicht (§§ 116 und 117 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags) be-
antragen, einen Beschluss des Petitionsausschusses aufzuheben. 
Über den Antrag entscheidet der Landtag. 
 
(3) Nach Ablauf der Frist des Absatzes 2 hat die Petentin beziehungs-
weise der Petent Anspruch auf begründeten Bescheid in angemessener 
Frist. 
 
 

§ 21 
Bericht des Petitionsausschusses 

 
Der Petitionsausschuss soll mindestens einmal im Jahr dem Landtag 
einen schriftlichen Bericht über seine Arbeit erstatten. Über den Bericht 
findet innerhalb von sechs Wochen die Aussprache im Landtag statt. 
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§ 22 
Anwendung der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

 
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, ist für die Angelegen-
heiten und die Tätigkeit des Petitionsausschusses die Geschäftsord-
nung des Landtags anzuwenden. 
 

§ 23 
Gleichstellungsbestimmung 

 
Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils 
in männlicher und weiblicher Form. 

 
§ 24 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt das Thüringer Petitionsgesetz vom 28. Juni 1994 
(GVBl. S. 797) außer Kraft.




